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Rechtliche Hinweise:

Wie jeder Bereich sind auch die rechtlichen Grundlagen di eser Aus- und Fortbildung ständigen Entwicklungen und Än derun-
gen, gerade auch im Hinblick auf EU-Angleichungen u. dg l., unterworfen. Der Nutzer dieses Lehrsystems kann darauf v er-
trauen, dass Verfasser und Verlag größtmögliche Sorgfalt darau f verwandt haben, dass dieses Werk zum Zeit punkt der
Fertigstellung (April 2011) entsprechend aktuell ist, wird a ber gehalten, sich ab diesem Zeitpunkt auch weiter hin über  Ände-
rungen zu informieren. Trotz sorgfältigster Erarbeitung könne n Verfasser und Verlag nicht ausschließen, dass sich Fehler ode r
Irrtümer eingeschlichen haben, eine entsprechende Haftung wird ausgeschlossen. Selbst ver ständ lich können andere, minde-
stens ebenso sichere technische Lösungen, als die in diesem Lehrpr ogramm enthaltenen technischen Regeln, angewandt wer-
den, die z. B. auch in technischen Regeln anderer EU-Mitgli edstaaten oder anderer Ver trags staaten des Abkommens über den
europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden habe n.

Ferner weisen Verfasser und Verlag ausdrücklich darauf hi n, dass sie auch für jegliche Änderungen an dem ursprüngl ichen
Inhalt und den damit auftretenden Folgen oder für Fehlbed ienungen der CD durch den Besteller keinerlei Haftung ü berneh-
men.  

Wir schützen unsere Autoren und deren Urheberrechte: Abschrei ben und Nachmachen ist kein Kavaliersdelikt. Jeglicher
Nachdruck, Vervielfältigungen, Kopien, Speicherungen oder  Onlinestellen unserer Werke ist … auch auszugsweise … nicht g estat-
tet und stellt einen schwe ren Verstoß gegen geltendes Urheberrecht dar, der juristisch g eahndet wird. 

Die Daten oder einzelnen Bestandteile dieser CD dienen de r ausschließlichen Nutzung durch den Besteller an einem Ein zelplatz-
PC. Nur dieser darf sie zu seiner persönlichen Nutzung auf seinem PC speichern. Alle unsere Daten dürfen an Dritte wed er wei-
tergegeben noch verkauft werden.

Unsere PowerPoint-Dateien sind änderbar, damit der rechtmäß ige Nutzer sie bspw. nach seinen betrieblichen Be ge ben hei ten
anpassen kann. Gegen das Urheberrecht wird jedoch verstoßen, w enn Sie unsere Powerpoint-Dateien mit Ihrem Firmenlogo so
aufbereiten, als würde der Eindruck erweckt werden, Sie wären der Urheber dieses Werkes … wir und unsere Autoren a lso nicht
mehr dem Werk zu entnehmen wären. Werden uns solche Urheb errechtsverstöße bekannt, werden wir auch hier mit geeigne-
ten Mitteln intervenieren. Möchten Sie eine legale Firmena usgabe erwerben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung , wir
unterbreiten Ihnen jederzeit gerne ein Angebot für eine entsprechende Lizenz.

Technische Hinweise zur Nutzung der CD-ROM:

Die PowerPoint-Datei ŒGeh-Mitgänger-FFZŽ sollten Sie sich von der CD auf Ihren Rechner speichern (ein  Datei-Start direkt von
der CD dauert i. d. R. länger als ein Datei-Start von der  Festplatte) und dann durch Doppel klick mit der linken Maus taste
darauf öffnen. 

Zum Anzeigen und Bearbeiten von Dateien im PowerPoint-Format müssen Sie die V ollversion von Microsoft PowerPoint installiert
haben. Die Datei Geh-Mitgänger-FFZ.pptx ist für Powerpoint ab 2007 konzipiert. Wenn Sie mit älteren  Versionen arbeiten, kann
es u. U. zu anderen Zeilenumbrüchen/optischen Abweichungen  u. dgl. kommen. Das ist jedoch versionsbedingt nicht änderbar.

Wenn Sie keine Vollversion von Microsoft PowerPoint installiert ha ben, können Sie sich die kostenlose Software ŒPowerPoint-
Viewer Ž installieren, die Sie sich über die Internetseite www.microsof t.de herunterladen können …  damit können Sie sich die
Folien dann ansehen und präsentieren, sie jedoch nicht bearb eiten; auch die Vortragstexte für den Dozenten, in der
PowerPoint-Vollversion ŒNotizenseiten Ž genannt, sind mit der PowerPoint-Viewer-Software nicht verf ügbar. Wir empfehlen
Ihnen daher, mit der Vollversion zu arbeiten.

Zum regulären Programmstart in der Vollversion: Sie starten di e Datei durch einen doppelten linken Mausklick auf die
PowerPoint-Datei ŒGeh-Mitgänger-FFZŽ und es öffnet sich Ihre Software PowerPoint. Die Bildschirmpräse ntation starten Sie, in -
dem Sie oben in der Menüleiste auf ŒBildschirmpräsentation Ž und dann auf ŒBildschirmpräsentation vorführen Ž gehen. Mit einem
Klick auf die linke Maustaste wechseln Sie von Folie zu Folie , bzw. von Punkt zu Punkt. Mit einem Klick auf die rechte M austast e
können Sie auch rückwärts gehen und haben noch weitere Option en zur Wahl. Von den Folien zu den Dozententexten wechseln
Sie, indem Sie in der Menüleiste auf ŒAnsicht Ž und dann auf ŒNotizenseiten Ž gehen. 

Die Animationen (einfliegende Texte und Bilder) können Sie auch ausschalten, wenn Sie sie nicht verwenden möchten; g ehen
Sie dazu in Ihrer PowerPoint-Vollversion auf ŒBildschirmprä sentation Ž, dort auf ŒBildschirmpräsentation einrichten Ž, setzen Sie
dort bei ŒPräsentation ohne Animation Ž ein Häkchen hinein und bestätigen Sie dies mit einem Kli ck auf das vorgegebene
Kästchen ŒOKŽ.
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Vorwort

Mit diesem Lehrsystem wird in der Ausbildung/Unterweisung  von Be die -
nern von Geh-/Mitgänger-Flur för der zeu gen wichtiges Neuland betreten.
Die Verfasser, seit Jahrzehnten als Dozenten und als Ausbi lder national
und international für Ausbilder von Flurförderzeugführe rn tätig, tragen
mit diesem Lehrsystem der sich in den letzten Jahren ver mehrt am
Markt befindlichen und ständig wachsenden Anzahl dieser Geräte und
Maschinen Rechnung und damit auch dem Gefahrenpotential,  das der
Einsatz dieser Arbeitsmittel mit sich bringt.

Zudem ist in vielen Branchen und Betrieben der Umstand nicht be kannt,
dass vor Einsatz dieser Arbeitsmittel eine Ausbildung er forder lich ist. So
hat der Unternehmer/Arbeitgeber gemäß der Technischen R egel für Be -
triebssicherheit … TRBS 2111, Teil 4, zu 2.3.3 (ŒMechani sche Gefähr dun -
gen … Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen durch mobil e Ar beits -
 mittelŽ), die die Be triebs sicher heits ver ord nung als Stand der Tech nik
wiedergibt, zum Führen von Flurförderzeugen … also ausdrü cklich auch
aller Mit gänger flurförderzeuge … auszubilden.

Dieses umfassende, nach aktuellen Vorschriften ge staltete L ehrsystem, erleichtert Ihnen die fachlich und
rechtlich einwandfreie Aus bildung/Unterweisung des Bedienungspersonals von Geh-/Mitgä nger-Flur för der -
zeugen aller Bau-/Antriebsarten inklusive der Handhub wagen.

Die 62 vierfarbigen Präsentationsfolien können Sie entwe der über Ihren PC/Laptop und Beamer über die CD
nutzen (siehe ŒTechnische HinweiseŽ) oder die Overheadfolie n für einen Projektor. Für Ihren Vortrag stehen
Ihnen ne ben den Folien Vortragstexte mit Basisinformation en zur Ver fü gung, die Sie bei Ihren Aus füh run gen
unterstützen. Sie vermitteln Ihnen auch ergänzend ein ige In forma tionen, wo Sie bspw. im Handbuch ŒGabel -
staplerfahrschuleŽ und der Broschüre ŒDer Geh-/Mitgänger-Fl urförderzeugführerŽ (bisher bekannt unter dem
Titel ŒSicher mit Geh-Flurförderzeugen und Gabelhubwag enŽ) Wei ter füh ren des finden oder die Probanden auf
die entsprechenden Textstellen in den Broschüren für dere n eigene Wiederholung hinweisen können. Als Aus -
bil der sollte Ihnen aber unbedingt noch zu sätzlich das oben b ereits kurz erwähnte Handbuch ŒGabel stap ler -
fahrschuleŽ zur Verfügung  stehen. In ihm sind umfassend a lle The menbereiche zur Ga bel stap ler fahrer-/
Flurförderzeugführer-Ausbildung beinhaltet.

Sie finden in diesem Lehrsystem zumeist Bilder, bei den en die handelnden Personen ohne Schutzhelm abge-
bildet sind. Viele Kollegen und Arbeitgeber verzichten  mittlerweile auf das Tragen von Schutzhelmen bei ihre n
Angestellten, trotz der Tatsache, dass bauartbedingt unser e Mitgänger-Flurförderzeuge kein Fah rer schutz -
dach haben, dies sogar in Hochregalbereichen. Wir begrüßen  diese Entwicklung nicht uneingeschränkt. Der
Unternehmer muss selbst in eigener Verantwortung im Rahme n seiner Gefährdungsanalyse überprüfen, ob
er das Tragen bestimmter persönlicher Schutzausrüstungen wi e Schutzhelme anordnet oder nicht. Ermittelt
er keine Gefährdung des Kopfes, mag er guten Gewissens vom  Tragen eines Helmes absehen. Passiert etwas,
muss er allerdings auch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen .

Vorweg möchten wir auch erwähnen, dass wir immer von dem F ahrer oder Mitarbeiter in männlicher Form
sprechen und zusätzlich nicht auch noch die weibliche Form hi nzugefügt haben. Dies erfolgt nur aus Ver ein -
fachungs gründen, keinesfalls sollen unsere weiblichen Gerätebedie nerinnen damit benachteiligt werden. Wir
tragen mit der männlichen Form dem Umstand Rechnung, dass der Großteil der Bediener (noch) Männer
sind. Jedoch stellen wir fest, dass zunehmend auch Gerätebe dienerinnen auf den Markt drängen, was uns
sehr freut. Wir hoffen, mit diesem Lehrsystem auch zunehm end Frauen für diese Tätigkeit gewinnen zu kön-
nen und auch die Angst vor dem Umgang gerade mit größere n Fahrzeugen nehmen zu können.

… Verfasser und Verlag …



Unser Schulungsmaterial

Folgende Aus- und Fortbildungsunterlagen stehen für Ausbi lder
und Prüflinge zur Verfügung:

Für den Ausbilder:

Zur Schulung:

� Dieses Lehrsystem, ggf. 
zur Erweiterung: 
Lehrsystem ŒFlurförderzeug-
führer-AusbildungŽ 

� Lehrbuch ŒGabelstapler-
fahrschuleŽ 

Zur Erfolgskontrolle … Prüfungs-
abnahme:

� Testbögen

� Testbögen für Zusatzaus-
bildungen

� Urkunden für die bestandene 
Prüfung

� Fahrausweis für Geh-/Mitgänger-Flurförderzeuge

Für die Prüflinge je nach Fachbereich:

� Broschüre »Der Geh-/Mitgänger-Flurförderzeugführer«

� Broschüre »Der Gabelstaplerfahrer« 

� u. v. m. Der Geh-/Mitgänger-
Flurförderzeugführer

RESCH

Rechtsanwalt Bernd Zimmermann

Sicheres Bedienen von Geh-/Mitgänger-Flurförderzeugen aller 
Bau-/Antriebsarten inklusive Handhubwagen

Leider ist mitten in der Arbeit zu diesem Lehrsystem mein Va ter, Herr Dipl.-Ing. Siegfried Zimmermann, verstorben u nd konnte di e
gemeinsame Arbeit nicht vollenden. Ich darf ihm jedoch posthum  für die jahrzehntelange gemeinsame Arbeit an unseren B üchern und
Lehrsystemen wie auch für die gemeinsame Ausbildungstätigkeit danken und hoffe, dass ich seine Ideen und Gedanken auch n ach sei -
nem Tode mit in dieses Werk habe einfließen lassen können. I ch darf mich glücklich schätzen, mit ihm gemeinsam dieses neue
Lehrsystem auf den Weg gebracht zu haben.

… Der Verfasser RA Bernd Zimmermann …

Das ganze Verlagsteam des Resch-Verlages schließt sich den voran gegangenen Ausführungen des Verfassers Bernd Zimmermann
uneingeschränkt an. Wir trauern sehr um unseren Autoren Dip l.-Ing. Siegfried Zimmermann, der unserem Verlag seit Jahrzehnten
treu war und dem wir Maßgebliches zu verdanken haben. Wir sind uns sicher, dass sein Sohn, Rechtsanwalt Bernd Zimmerm ann,
der ebenfalls bereits seit einer Vielzahl von Jahren als F achautor für uns tätig ist, die qualitativ hochwertige Weiterfüh rung seiner
Werke in der von Herrn Siegfried Zimmermann gewohnten Art und Weise gewährleisten wird.

- Resch-Verlag - 

Urkunde
Herr / Frau

hat an einer Ausbildung für die Bedienung von folgendem

Flurförderzeug:

Ort / Datum Firmenstempel / Unterschrift
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teilgenommen und die Prüfung erfolgreich abgelegt.

Wir freuen uns, diese Urkunde überreichen zu dürfen.

RESCH

Was beachten?
Was tun?
Wie verhalten?

Der 
Gabelstaplerfahrer  

Bernd Zimmermann · Siegfried Zimmermann



Dieses Lehrsystem behandelt Themen des Ar -
beits- und Gesundheitsschutzes hauptsächlich
auf der Grundlage der Unfallverhütungsvor-
schriften der gesetzlichen Unfallver siche rungs -
 träger, u. a. der ge werblichen Berufsgenossen-
schaften, Regeln der Technik und der Betriebs -
 an lei tun gen der Hersteller. Es dient wirkungs voll
und effektiv der sicheren und fachgerechten
Steuerung bzw. dem Umgang und Einsatz von
Geh-/Mitgänger-Flurförderzeugen und Hand-
hubwagen. 

Es will, kann und darf nicht die Be triebs an lei tun -
gen der Flurförderzeug- und Anbaugeräteher-
steller ersetzen. Deren Beachtung ist ge nau so
unabdingbar wie die Einhaltung der Vorgaben in
den diesbezüglichen Ge setzen, Ver ord nun gen,
Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik. 

BGG 925 der Berufsgenossenschaften

Die Rahmenvorgabe ŒGrundsätze für Auswahl,
Un terweisung und Befähigungsnachweis von
Flur förderzeugführernŽ … BGG 925 der Berufs-
genossenschaften wird durch dieses Lehr sys -
tem erfüllt. In Verbindung mit Lehr büchern und
Broschüren des Resch-Verlages wie ŒGabelstap-
lerfahrschuleŽ, ŒDer Geh-/Mitgänger-Flurförder-
zeugführerŽ als Fachlektüre und Nachschlage-
werke, kann die Ausbildung/Fachunterweisung
optimal durchgeführt werden.

Mit diesem Lehrsystem können die Flurförder-
zeugführer für das Führen von Geh-/Mitgänger-
Flurförderzeugen eine Grund-/Allgemeinausbil-
dung und da rauf aufbauend eine Zusatzausbil-
dung (für weitere Bauarten und Sonder  ein  sät ze)
erhalten; ebenso für die Handhubwagen.

Chefsache des Ausbilders

Zu Vorgaben des Ausbilders/Fachunterweisers,
Gliederung der Ausbildung, Lehrpläne, Planung,
Vorbereitung, Durchführung von Schulungen,
Prüfung und Erfolgskontrollen s. a. Handbuch
ŒGabelstaplerfahrschuleŽ. Einige Übungsfragen
zur Prüfungsvorbereitung sind in der Broschüre

ŒDer Geh-/Mitgänger-FlurförderzeugführerŽ ab-
gedruckt. Testbögen zur Abnahme der theoreti-
schen und prak tischen Prüfung sind ebenfalls
bei uns erhältlich.

Selbstverständlich sind die Geräteführer auch
nach bestandener Prüfung noch als Anfänger zu
betrachten und benötigen im Betrieb in der ma-
schinenbezogenen Fachunterweisung … Stu fe
3.2 weiterer prakti scher Übung sowie die ver-
haltensbezogene Ausbildung … Stufe 3.1. Hierzu
haben sich als Beistand ŒPatenŽ … erfahrene Ge-
räteführer bewährt, denn nicht immer steht
hierfür ein Ausbilder zur Verfügung, besonders
wenn die Ausbildung durch einen externen Aus-
bilder erfolgte.

Allgemeinausbildung

Will der Ausbilder umfassend Mitgänger-Flur -
förder zeugführer ausbilden, so ist ihm zu raten,
die ge samten Folien dieses Lehr sys tems zu
behandeln. Er kann dann nach er folg rei chem
Abschluss/Prüfung der Teil neh mer eine umfas-
sende Ausbildung dokumentieren.

Von einer umfassenden Allgemeinausbildung
für Mitgänger-Flurförderzeuge in Theorie und
Praxis kann dann gesprochen werden, wenn
zwei Tage ge schult wird, wobei ausreichend
Zeit zum prak tischen Üben an der Maschine
eingeplant werden sollte und auch an die
Beant wortung von Fragen der Teilnehmer ge -
dacht werden muss. Es darf keine Unklarheit
bestehen bleiben.

Eine ŒabgespeckteŽ Ausbildung ist möglich,
wenn nur auf bestimmte Geräte hin geschult
wird oder ŒnurŽ ein Gabelhubwagen/Hand hub -
wagen eingesetzt wird. Aber auch bei Letz te -
rem müssen die Grundsätze des Rechts und
der Technik mitbe handelt und Zeit zum Üben
gegeben werden.

In der Allgemeinausbildung können Themen aus
der Zusatzausbildung mit aufgenommen wer-
den.

Hinweise für Ausbilder

�



Zusatzausbildung

Zusatzausbildungen können z. B. für Sonder -
ein sätze wie ŒAufzug befahrenŽ … 43, ŒAn hänger
verziehenŽ … 47, Son der bau arten … 48, ŒAr -
beitsbühneneinsatzŽ … 49 u. 50, ŒUm gang mit
Ge fahr stoffenŽ … 51, ŒBatterie ladenŽ … 53,
ŒEinsatz in feuer- und explosionsge fähr deten
BereichenŽ … 55 und ŒEinsatz im öffentlichen
VerkehrsraumŽ … 56 erforderlich sein.

Eine Zusatzausbildung sollte 3 Lerneinheiten (à
45 Minuten) nicht unterschreiten.

Letztendlich haben Sie als Ausbilder selbst zu
entscheiden in welchem Umfang Sie schulen,
denn Sie müssen am Ende die Ausbildung auch
ŒabnehmenŽ, indem Sie diese als Ver ant wort -
licher bescheinigen. Auch verlässt sich der Un -
ter nehmer auf Sie.

Sie als Ausbilder tragen somit eine große Ver -
ant wor tung. Seien Sie sich dessen bewusst,
insbesondere wenn Sie zu einer schnellen, kur-
zen Aus bil dung ŒgedrängtŽ werden. Passiert ein
Unfall nach einer so durchgeführten ŒAus bil -
dungŽ können Sie nicht davon ausgehen, dass
Sie irgendjemand entlastet.

Stichwortverzeichnis

Für die Schulungsvorbereitungen und für die re-
gelmäßigen Unterweisungen ist zum schnellen
Auffinden von Begriffen, Themen u. dgl. das
Stich wort ver zeichnis sehr hilfreich.

Regelmäßige /Ad-hoc Unterweisungen

Regelmäßige Unterweisungen sind gemäß Ar-
beitsschutzgesetz §§ 8 und 12 BetrSichV § 9
und BGV A1 § 4 Abs. 1 jährlich mindestens ein-
mal durchzuführen.

Ad-hoc-Unterweisungen werden aufgrund eines
ak tu ellen Geschehens vorgenommen.
Anmerkung : Diese Unterweisungen können als
re gel mäßige Unterweisungen gewertet werden.

Hierzu zwei Beispiele:

1. Vorschriftswidriges Mitfahren des Geräte -
führers auf einem Geh-/Mitgänger-Flur -
förderzeug ohne Mitfahrgelegenheit ist An -
lass und Grundlage der Unterweisung. 
Dauer: 1 Lerneinheit.
Foliensatz: 29 bis 31.

2. Beim Einsatz in einer Versandhalle fuhr ein
Ge rä te führer in der Kurve mit einem Geh-/
Mitgänger-Flurförderzeug einen Lehrling an. 
Dauer: 1 Lerneinheit.
Folien: 41 und 57.

Erstunterweisung

In den Betrieben muss vor Aufnahme, sei es als
erste Tätigkeit im Betrieb (Neuling), nach Ver-
setzung oder Arbeit mit einer anderen Gefähr-
dung, eine Erstunterweisung gemäß Arbeits-
schutzgesetz §§ 9 und 12, Betriebssicherheits-
verordnung § 9 sowie BGV A1 § 4 Absatz 1
erfolgen. Sie wird durch die Fachunterwei-
sung/Ausbildung zum Geräteführer nicht er-
setzt. Die Erstunterweisung ersetzt selbstver-
ständlich auch nicht die Ausbildung zum Gerä-
teführer. Darum kann eine Erstunterweisung
auch von einem ŒNicht-FlurförderzeugfachmannŽ
durch geführt werden; denn sie enthält in der
Haupt sache betriebliche Gegebenheiten im Um-
feld des Geh-/Mitgänger-Flurförderzeuges, wie
Lage der Sozialräume, Notausgänge, Aufenthalt
in bestimmten Betriebsteilen, Vorgaben zum
Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung oder
Arbeiten mit einer anderen/neuen Gefähr dung.
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21 Tragfähigkeit ohne Hubmast

22 Tragfähigkeit mit Hubmast

23 Schwerpunkt

24 Standsicherheit

Die betriebliche Praxis

25 Verkehrswege … Verkehrsregelung

26 Sicherheit an Regalen

27 Standort bei Ladetätigkeit

28 Geräteführung

29 Verbotenes Mitfahren I … Generell

30 Verbotenes Mitfahren II … Handhub -
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31 Mitfahrgelegenheit des Bedieners

32 Einsatz von Handhubwagen

33 Lastaufnahme

34 Last verfahren

35 Befahren schräger Ebenen

36 Errichten von Stapeln
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37 Ein- und Auslagern

38 Verwendung von Lagergeräten

39 Richtiges Tragen und Heben

40 Last absetzen

41 Sichtverhältnisse

42 Rückwärts fahren und rangieren

43 Aufzug befahren

44 Be- und Entladen von Fahrzeugen I:
Sicherungsmaßnahmen … Absprachen

45 Be- und Entladen von Fahrzeugen II:
Ladevorgang

46 Be- und Entladen von Fahrzeugen III:
Rampen … Ladebrücken … Ladebord -
wände

47 Anhänger verziehen

48 Anbaugeräte … Sonderbauarten

49 Arbeitsbühneneinsatz I
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51 Umgang mit Gefahrstoffen
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61 Das Sicherheits-ABC für Mitgänger-
Flurförderzeuge und Hubwagen

Schluss

Schlussworte … Grundhaltung des Geräte -

führers
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A
abbremsen 47
ABC … Zusammenfassung 61
abgleiten 35
Abmahnung 10, 11, 30
abrutschen 46
Abschirmung 17
absetzen 26, 40
absperren 41
Absprache 44
abspülen 54
Abstand 25, 27, 28, 43
abstellen 58
Absturz 44, 46, 48, 49
Absturzgefahr 37, 46
Absturzsicherung 46
abtragen (Stapel) 36
Ad-hoc-Unterweisung 30
Alarm 60
Anbaugerät 14, 18, 22, 48
anfahren  3, 28, 31, 33
Anfahrschutz 26, 36
Anhängerdeichsel 47
Anhängelast 47
Anhänger 18, 47
Anhänger verziehen 47, 55
Anhängergewicht 41
Anhängerkupplung 17
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Anschlagmittel 22
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Arbeitsmittelrichtlinie 5
Arbeitsplattform 48, 49
Arbeitsrecht 11
Arbeitsschutzgesetz 60
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Arbeitsspiele 3
Arbeitsunfall 29
ArbSchG 6, 14
Armhaltung 28
Asymmetrische Last 21
auflaufen 47
Aufsichtspflicht 11
Aufsichtspflichtverletzung 30
Außermittigkeit 22
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Aufzug 28, 43
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Batterie 14, 53
Batterieflüssigkeit 51, 53
Batteriesäure 54
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Bauarten 4
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Bedienerposition 27
Bedienungsanleitung 38
Bedienungseinrichtungen 16
Befähigung 14
befahren 35
befüllen 51
Begegnungsverkehr 25
Begegnungszuschlag 25
Belüftung 54
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Berufsgenossenschaft 2, 6
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Beschleunigung 34, 37
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Betriebsvorschriften 6
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breiige Massen 35
Bremsbereitschaft 41
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Bremsweg 28, 41
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C
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Chemikalien 52

D
defensiv 61
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Detonation 55
DGUV 2
DIN-Normen 6, 7
Doppelstockbelader 5
Doppelstockbetrieb 48
Durchgreifschutz 15, 17, 18
Durchschiebesicherung 26
dynamische Kräfte 34

E
EG-Maschinenrichtlinie 7

Eigengewicht 43, 48
Eignung 2, 12, 13, 43
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Einmündung 56
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einstehen 10
Einsturz 26, 36
einweisen 3
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Einzug 17
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Entladungsfunken 55
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F
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Feinpositionierung 33, 49
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Feststellbremse 43, 47, 58
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Fitness 11, 13
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Frachtführer 44
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Funktionsprüfung 19
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Kippvorrichtung 22, 48
Knallgas 53
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kopflastig 21, 32
kraftbetrieben 49
Kreuzung 57
Kriechgang 34, 37
Kündigung 11, 30
kuppeln 47
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Kurve 24, 61
Kurvenfahrt 32, 34
Kurvenradius 34
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L
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Ladetätigkeit 27
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Lagerfläche 40
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nationales Recht 52
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Neigung 35, 36
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Notausgang 58
Notausschalter 15, 16, 19, 40

O
öffentlich 45, 56
offenes Licht 53
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pendelnde Last 35
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Plexiglasscheibe 17, 18
Prävention 2
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quetschen 3, 41
Quetschgefahr 17
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Quetschstellensicherung 17, 18

R
Radschutz 19
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Rechtsverordnung 6
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Regeln der Technik 6
Regress 10, 11
Restrisiko 5, 7, 40
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Rettungsplan 60
Richtlinien, europäische 6
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61
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Schieflage 36
Schlagfunken 55
Schlagschatten 27, 37, 49
schleifen 26, 61
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Schmerzensgeld 11
schräge Ebene 28, 35, 40, 51, 52
Schrittgeschwindigkeit 34
Schubmitgänger-Flurförderzeug 5
Schubstapler 5
Schürze 53
Schulung 1, 52
Schutzausrüstung, persönliche 20, 53, 54
Schutzbrille 20, 53
Schutzbügel 15
Schutzdach 20, 27
Schutzhandschuhe 20, 53
Schutzhelm 3, 20
Schutzschuhe 3, 20
Schutzschürze 20
Schutzvorrichtungen 31
Schwefelsäure 53
Schwerkraftlinie 34, 35
Schwerpunkt 21, 22, 23, 34, 35, 38, 48
Seitenschutz 26, 31
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Sicherheit 1, 2, 26, 34, 50, 53, 60
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Sicherheitsabstand 21, 25, 41, 43, 47
Sicherheitsausrüstung 17
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Sicherheitshinweise 51
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Sicherungsmaßnahmen 44
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Sichtverhältnisse 41
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Sofortmaßnahmen 60
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Sozialrecht 11
Sprechkontakt 49
Spreizenstapler 5
Standfläche 36
Standort bei Ladetätigkeit 27
standsicher 36
Standsicherheit 23, 26, 34, 35
Standsicherheitsdreieck 23, 24, 32
Standsicherheitsviereck 24
Stapel(n) 36, 37, 39
Stapelbehälter 38
Stapelgut 36
Stapelhilfsmittel 38
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Stellteile 19
Steuereinrichtung 15, 16, 43
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Steuerplatz 29
Stoffteilchen 55
Stoßkräfte 28
strafbar 6
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Strafrecht 11
Straftat 10
Straßenverkehrsvorschriften 56
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Symbole 52
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Tiefstellung 34, 61
toter Winkel 42
Trägerfahrzeug 49
Trägergerät 50
tragfähig 36, 48
Tragfähigkeit 21, 22, 33, 38, 43, 46
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Traglast 21, 22, 43
Traglastreduzierung 48
Traktion 21, 35
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Überspannung 53
Übung 16
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Unfall 18, 29, 32, 35, 43, 51, 59, 60
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Verantwortung 9, 12, 13, 61
Verätzung 53
Verbot 12, 29, 30, 49
Verbrennung 55
verfahren 34, 45, 47, 48, 49, 53
Verfassung 6
Verhalten zum Umfeld 57
Verkehrsraum 56
Verkehrsregelung 25
Verkehrsschilder 25
Verkehrssicherheit 44
Verkehrssicherungspflicht 9
Verkehrsweg 25, 40, 58, 61
verlassen 58
Verletzung 3
Verletzungsgefahr 53
Verordnung 2, 6, 52
Verpuffung 53, 55
verschieben 46
Verschulden 10, 29
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30, 32
verziehen, Anhänger 47, 55
Vorlegeklötze 47, 51
Vorsatz 10
vorsätzlich 9, 29
Vorschriften 2, 6 ff., 54
Vorschriftswidrig 8, 10, 51
Vorsorgeuntersuchung 2, 12
Vorwerfbarkeit 10

W
waagerecht 35, 36, 40, 49
Warneinrichtung 19
Warnhinweis 7
WAS-Fragen 59
Wasserstoff 53
Wasserzersetzung 53
Wechselaufbau 44
Wegmarkierung 40
wegrollen 44
Weiterbildung 9
wenden 45, 46
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ziehen 32, 47
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zünden 53
Zündquelle 55
Zurrgurt 35
Zusammenfassung … ABC 61
Zusatzausbildung 5, 14, 22



Abkürzungsverzeichnis

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV Arbeitsstättenverordnung
BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung
BG Berufsgenossenschaft
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGG BG-Grundsätze
BGI BG-Informationen
BGR BG-Regeln
BGV A, D BG-Vorschriften … Bezeichnung von Unfallverhütungsv orschriften der gewerb lichen 

Berufs genossenschaften
A: Allgemeine Vorschriften / Betriebliche Arbeitsschutzorga nisation
B: Einwirkungen
C: Betriebsart /Tätigkeiten
D: Arbeitsplatz /Arbeitsverfahren

CE Communauté Européenne
DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DIN Deutsches Institut für Normung … Deutsche Normenbezeichnu ng
EG Europäische Gemeinschaft
EN Europäische Norm
EU Europäische Union
ex-geschützt explosionsgeschützt
FEM Fédération Européenne de la Manutention

Produktgruppe Flurförderzeuge
FeV Fahrerlaubnisverordnung
FZV Fahrzeugzulassungsverordnung
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelli ng of Chemicals
GPSG Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
GPSGV Verordnung zum GPSG
JArbschG Jugendarbeitschutzgesetz
MRL Maschinenrichtlinie
oEG obere Explosionsgrenze
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz
PSA persönliche Schutzausrüstung
SGB Sozialgesetzbuch
StGB Strafgesetzbuch
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung
TRA Technische Regeln für Aufzüge
TRBS Technische Regeln für Betriebssicherheit
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UVV Unfallverhütungsvorschrift (Begriff in der Praxis)
V Verordnung

C Celsius
cm Zentimeter
F Fliehkraft
h Stunde
kg Kilogramm
km Kilometer
m Meter
mm Millimeter
r Radius
S Schwerpunkt
sec Sekunde
T Trägheitskraft
v Geschwindigkeit
% Prozent
° Grad
< kleiner
� kleiner oder gleich
> größer
� größer oder gleich
~ ungefähr
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